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Aktuelle Hilfen für Unternehmen (Stand: 30.03.2020 12:00 Uhr) 

Corona - Krise, Fördermöglichkeiten auf Landes- und Bundesebene 

 

Niedersachsen NBank Corona Hilfen 

I. Soforthilfe als Zuschuss (nicht zurückzuzahlen) 

• Für kleine gewerbliche Unternehmen, Freiberufler, Solo-Selbständige  

• Voraussetzung: existenzbedrohliche Wirtschaftslage oder Liquiditätsengpass, 

Betriebstätte in Niedersachsen 

• Antragstellung elektronisch per E-Mail 
 
➢ Zum Förderprogramm 
 
 
 

II. Niedersachsen-Liquiditätskredit 

• Für kleine und mittlere Unternehmen, Solo-Selbständige und  

Freiberufler, weniger als 250 Angestellte 

• Voraussetzungen: Betriebstätte in Niedersachsen,  

Liquiditätsengpass aufgrund der Corona-Krise 

• Antragstellung elektronisch über das Kundenportal der NBank  
Link zum Kundenportal 
 
➢ Zum Förderprogramm 

 

KfW Corona Hilfen 

III. KfW Kredite für Unternehmer 

• Für Unternehmer, Selbständige oder Freiberufler 

• Voraussetzung: vor dem 31.12.2019 nicht in Schieflage gewesen 

• Kredite müssen bei der Hausbank beantragt werden 

➢ Zum Förderprogramm 

 

 

Staffelung: 

bis 5 Beschäftigte 
(JAE): 3.000 Euro  
 
bis 10 Beschäftigte 
(JAE): 5.000 Euro  
 
bis 30 Beschäftigte 
(JAE): 10.000 Euro 
 
bis 49 Beschäftigte 
(JAE): 20.000 Euro 

 

Kredithöhe  

5.000 – 50.000 Euro 

Konditionen 

➔ 10 Jahre Laufzeit 

➔ Ersten beiden Jahre zins- 
und tilgungsfrei 

➔ in den ersten beiden Jahren 
jederzeit rückzahlbar 

Kredithöhe begrenzt auf: 
 
25% Umsatz 2019  

2X Lohnkosten 2019 
18-monatigen 
Finanzierungsbedarf 
(12 Monate bei großen UN) 

 

https://www.nbank.de/Unternehmen/Investition-Wachstum/Niedersachsen-Soforthilfe-Corona/index.jsp
https://www.nbank.de/Unternehmen/Investition-Wachstum/Niedersachsen-Soforthilfe-Corona/index.jsp
https://www.nbank.de/Service/Kundenportal/Zugang-zum-Kundenportal/index.jsp
https://www.nbank.de/Service/Kundenportal/Zugang-zum-Kundenportal/index.jsp
https://www.nbank.de/Service/Kundenportal/Zugang-zum-Kundenportal/index.jsp
https://www.nbank.de/Unternehmen/Investition-Wachstum/Niedersachsen-Liquiditaetskredit/index.jsp
https://www.nbank.de/Unternehmen/Investition-Wachstum/Niedersachsen-Liquiditaetskredit/index.jsp
https://www.kfw.de/KfW-Konzern/Newsroom/Aktuelles/KfW-Corona-Hilfe-Unternehmen.html
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Corona - Krise, Fördermöglichkeiten auf Landes- und Bundesebene 

 

Auf Bundesebene  

IV. Sofort-Hilfen des Bundes 

• Für kleine und mittlere Unternehmen einschließlich Landwirte,  

Solo-Selbständige und Freiberufler mit bis zu 10 Beschäftigten 

• Mittel können zusätzlich zu den Landesmitteln abgerufen werden 

• Vorrausetzung: Wirtschaftliche Schwierigkeiten aufgrund der Corona-Krise,  

keine finanziellen Schwierigkeiten vor dem 31.12.19  

• Antragstellung in Niedersachsen in kürze elektronisch über die NBank  

➢ Weitere Informationen 

 

 

Agentur für Arbeit 

V. Kurzarbeitergeld (KuG) 

• Voraussetzungen 10% der Beschäftigten sind von einem Arbeitsausfall von 

mindestens 10% betroffen  

• Sozialversicherungsbeiträge auf ausgefallene Stunden werden zu 100% erstattet 

• Kurzarbeit auch für Leiharbeitnehmer 

➢ Weitere Informationen 

 

 

Für Fragen oder Erläuterungen stehen Ihnen auch Ihre zuständige 
Berufskammer und ggf. Ihr Arbeitgeberverband zur Verfügung. 

 

Staffelung: 

bis 5 Beschäftigte 
(VZÄ): 9.000 Euro  
 
bis 10 Beschäftigte 
(VZÄ): 15.000 Euro 
 
Einmalig für 3 Monate  

 

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2020/20200329-weg-fuer-gewaehrung-corona-bundes-soforthilfen-ist-frei.html
https://www.arbeitsagentur.de/news/corona-virus-informationen-fuer-unternehmen-zum-kurzarbeitergeld

